
Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse

Grund zur Unzeit, so hat er den übrigen Gesellschaftern den 
daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(3) Eine Vereinbarung, durch welche das Kündigungs
recht ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwider be
schränkt wird, ist nichtig.

§724
Ist eine Gesellschaft für die Lebenszeit eines Gesellschaf

ters eingegangen, so kann sie in gleicher Weise gekündigt 
werden wie eine für unbestimmte Zeit eingegangene Gesell
schaft. Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft nach dem Ab
laufe der bestimmten Zeit stillschweigend fortgesetzt wird.

3 725
(1) Hat ein Gläubiger eines Gesellschafters die Pfändung 

des Anteils des Gesellschafters an dem Gesellschaftsver- 
mögen erwirkt, so kann er die Gesellschaft ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen, sofern der Schuldtitel 
nicht bloß vorläufig vollstreckbar ist.

(2) Solange die Gesellschaft besteht, kann der Gläubiger 
jdie sich aus dem Gesellschaftsverhältnis ergebenden Hechte 
des Gesellschafters, mit Ausnahme des Anspruchs auf einen 
Gewinnanteil, nicht geltend machen.

§ 726
Die Gesellschaft endigt, wenn der vereinbarte Zweck er

reicht oder dessen Erreichung unmöglich geworden ist.
§ 727

(1) Die Gesellschaft wird durch den Tod eines der Gesell
schafter aufgelöst, sofern nicht aus dem Gesellschafts
vertrage sich ein anderes ergibt.

(2) Im Falle der Auflösung hat der Erbe des verstorbenen 
Gesellschafters den übrigen Gesellschaftern den Tod un
verzüglich anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschübe Ge
fahr verbunden ist, die seinem Erblasser durch den Gesell
schaftsvertrag übertragenen Geschäfte fortzuführen, bis die 
übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweit 
Fürsorge treffen können. Die übrigen Gesellschafter sind in 
gleicher Weise zur einstweiligen Fortführung der ihnen über-
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